
LANDESGESETZBLATT
FÜR TIROL

STÜCK 41 / JAHRGANG 2013 Herausgegeben und versendet am 10. Dezember 2013

131. Verordnung der Landesregierung vom 26. November 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Alpbach festgelegt wird

132. Verordnung der Landesregierung vom 26. November 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Faggen festgelegt wird

133. Verordnung der Landesregierung vom 26. November 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde See festgelegt wird

134. Verordnung der Landesregierung vom 26. November 2013 über die Genehmigung einer Änderung
der Gemeindegrenze zwischen der Marktgemeinde Völs und der Gemeinde Kematen in Tirol

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Alpbach wird
mit zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Alpbach bis spätestens 3. September 2015 zu

beschließen und der Landesregierung zur aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

131. Verordnung der Landesregierung vom 26. November 2013, mit der eine längere
Frist für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Alpbach festgelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Faggen wird
mit 15 Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Faggen bis spätestens 8. Juli 2018 zu beschlie-

ßen und der Landesregierung zur aufsichtsbehördlichen
Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

132. Verordnung der Landesregierung vom 26. November 2013, mit der eine längere
Frist für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Faggen festgelegt wird
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Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde See wird mit
zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde See bis spätestens 25. Juli 2015 zu beschließen

und der Landesregierung zur aufsichtsbehördlichen
Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

133. Verordnung der Landesregierung vom 26. November 2013, mit der eine längere
Frist für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
See festgelegt wird

§ 1

Die Tiroler Landesregierung genehmigt gemäß § 6
Abs. 1 der Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl. Nr. 36,
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 150/2012,
die übereinstimmenden Beschlüsse der Gemeinderäte
der Marktgemeinde Völs vom 20. April 2012 und der
Gemeinde Kematen in Tirol vom 13. März 2012, mit
denen folgende Änderung der Gemeindegrenze zwi-
schen diesen Gemeinden vereinbart wurde:

Der neue Grenzverlauf in einem Teilabschnitt der
Gemeindegrenze zwischen der Marktgemeinde Völs
und der Gemeinde Kematen in Tirol wird ausgehend
von dem in der bisherigen Grenze gelegenen Grenz-
punkt Nummer 5486 über die Grenzpunkte Nummer

3023, 12037, 12003, 10883, 12004, 3039, 9512, 9513,
3043 und 3044 zu dem in der bisherigen Grenze gelege-
nen Grenzpunkt Nummer 5491 gebildet.

Diese Grenzänderung erfolgt entsprechend der Ver-
messungsurkunde, GZ 11656/12, des Ingenieurkonsu-
lenten für Vermessungswesen Herr Dipl. Ing. Martin
Posch, Sebastian-Kneipp-Weg 17, 6020 Innsbruck, vom
11. Juni 2012.

§ 2

Eine vermögensrechtliche Auseinandersetzung der
betroffenen Gemeinden aus dieser Grenzänderung fin-
det nicht statt.

§ 3

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

134. Verordnung der Landesregierung vom 26. November 2013 über die Genehmigung
einer Änderung der Gemeindegrenze zwischen der Marktgemeinde Völs und der
Gemeinde Kematen in Tirol

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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